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Außendienst oder Dienstgang - Benutzung des Fahrrades

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch bewegte Transportmittel

(Verkehrsunfall)

 Die italienische Gesetzeslage schreibt 
nicht das Tragen eines Kopfschutzes als PSA 
(Helm) beim Fahrradfahren vor. Der Arbeitgeber
entscheidet, ob der Helm getragen werden 
muss; wenn ja dann muss er diesbezüglich Ver-
haltensregeln setzen

 Keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen 

 Vor dem Start: die korrekte Wartung des Fahr-
rades (eigenes oder Dienstfahrrad) kontrollie-
ren, besonders Lichter und Bremsen

 Eventuelle Mängel an Dienstfahrrädern umge-
hend der zuständigen Person melden

 Mit dem Fahrrad immer auf den dafür vor-
gesehenen Radwegen fahren (falls vorhanden) 
und den direktesten Weg bevorzugen

 Bei Schnee, Eis oder anderen gefährlichen 
Straßenverhältnissen ist die Verwendung des 
Fahrrades verboten

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Außendienst oder Dienstgang - Benutzung eines Fahrzeuges

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch bewegte Transportmittel

(Verkehrsunfall)

 Für Dienst bzw. Außendienstfahrten die öffentli-
chen Verkehrsmittel bevorzugen

 Ausbildung des Personals durch Fahrsicher-
heitskurse (für Personal, das erst seit kurzem im
Besitz des Führerscheins ist und für Personal, 
das aus Arbeitsgründen gewohnheitsmäßig 
Fahrzeuge verwendet, ca. mehr als 120 Stun-
den im Jahr)

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend geschultem
Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden.


